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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.2018

Norm

ZPO §66 Abs1

ZPO §63 Abs2

Rechtssatz

1. Unterbleibt in einem Verfahrenshilfe-Antrag einer quali ziert vertretenen Partei die gleichzeitige Vorlage des

Vermögensbekenntnisses ganz bewusst, findet ein Verbesserungsverfahren nicht statt.

2. Keine amtswegige Verpflichtung zur Ermittlung der wirtschaftlich Beteiligten der Antragstellerin.

Entscheidungstexte

6 R 10/18i

Entscheidungstext OLG Graz 03.05.2018 6 R 10/18i
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